
 
Den Rechtsanwälten 
 
Christoph Appel, Philipp Leichner und Claudia Stüdemann 
 
63674 Altenstadt/Hessen, Zum Bachstaden 15  
 
wird hiermit in Sachen       
 
                                              
wegen                                

 

S T R A F P R O Z E S S V O L L M A C H T 

erteilt zu meiner Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374, 418 
StPO), einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 
411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach § 233 I, 234 StPO, sowie mit ausdrücklicher 
Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung und 
Zurücknahme von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere 
auch für das Betragsverfahren sowie die Zustimmung gem. §§ 153, 153 a und 420 (3) StPO zu 
erteilen. 

Mein Verteidiger hat das Recht, 

– Strafantrag zu stellen, Privatklage, Nebenklage oder Widerklage zu erheben 

– in öffentlicher Sitzung aufzutreten 

– in allen Instanzen tätig zu sein 

– Untervollmacht zu erteilen 

– Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf Rechtsmittel zu verzichten 

– Anträge auf Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Haftentlassung, Strafaussetzung, 

Kostenfestsetzung sowie andere Anträge zu stellen oder zurückzunehmen 

– Zustellungen aller Art (Beschlüsse, Urteile, Ladungen) in Empfang zu nehmen 

– Gelder, Wertsachen, Kosten, Bußzahlungen, Kautionen u.s.w. in Empfang zu nehmen 

– den Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung zu 

stellen und zurückzunehmen 

– Ansprüche nach dem StrEG zu verfolgen. 

Sämtliche erwachsenden Kostenerstattungsansprüche sind mit der Vollmachtserteilung an den 
bevollmächtigten Anwalt abgetreten mit der Ermächtigung, diese dem Gegner mitzuteilen. 

Mit der Speicherung meiner Daten erkläre ich mich einverstanden. Hinweis gem. Artikel 1 DS-GVO: 
Die Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung des Mandats elektronisch gespeichert.  

Die Rechtsanwälte dürfen den Schriftverkehr auch per E-Mail führen. 

 

Altenstadt, den  

 
 
                                                                       .................................................. 
                                                                                                          Unterschrift 

Soweit Zustellungen statt an den 
Bevollmächtigten auch an die 
Partei unmittelbar zulässig ist 
(z.B. §§ 16 FGG, 8VwZG), bitte 
ich diese nur an meinen 
Bevollmächtigten zu bewirken. 


